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Öffentliche Bekanntmachungen 
 
Verordnung  über den geschützten Land-
schaftsbestandteil "Serbe-Tümpel"   
vom 06.10.2004   
 
Aufgrund der §§ 17, 19 Abs. 3, 20 Abs. 1, 36 Abs. 4 des 
Gesetzes über Naturschutz und Landschaftspflege (Thü-
ringer Naturschutzgesetz – ThürNatG) in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 29. April 1999 (GVBl. S. 
298), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 
15. Juli 2003 (GVBl. S. 393) sowie aufgrund §§ 28 Abs. 
1, 29 Abs. 2 Nr. 2 der Thüringer Gemeinde- und Land-
kreisverordnung (Thüringer Kommunalordnung – 
ThürKO) vom 16. August 1993 (GVBl. S. 501), in der 
Fassung der Neubekanntmachung vom 28. Januar 2003 
(GVBl. S. 41), verordnet der Oberbürgermeister der 
Stadt Jena als untere Naturschutzbehörde: 
 

§ 1 
Schutzgegenstand, Schutzgebietsgrenze 

 
(1) Der im Ortsteil Krippendorf am Rande des Krippen-
dorfer Holzes gelegene Feuchtlebensraum mit Standge-
wässer wird unter der Bezeichnung "Serbe-Tümpel"  in 
der in den Absätzen 2 und 3 näher beschriebenen Gren-
ze als geschützter Landschaftsbestandteil geschützt. 
(2) Der geschützte Landschaftsbestandteil hat eine 
Größe von 0,687 Hektar. Er umfasst die in der Gemar-
kung Krippendorf, Flur 5 gelegenen Flurstücke 302/1, 
302/2, 335 (teilweise), 336 (teilweise), 337 (teilweise) 
und 338 (teilweise). 
(3) Die Grenze des geschützten Landschaftsbestandteils 
ergibt sich ausschließlich aus der Schutzgebietskarte, 
die aus dem Kartenblatt 01 im Maßstab 1:2.000 besteht. 
Der Geltungsbereich ist mit einer durchgehend markier-
ten Linie umrandet. Maßgeblich für den Grenzverlauf 
ist die Innenkante des Begrenzungsstrichs. Die Karte 
wird bei der Stadtverwaltung Jena, untere Naturschutz-
behörde, Leutragraben 1, niedergelegt, archivmäßig 
verwahrt und kann während der Dienststunden von 
jedermann eingesehen werden.  
(4) Die örtliche Lage des geschützten Landschaftsbe-
standteils ergibt sich aus der als Anlage zu dieser Ver-
ordnung im Maßstab 1:10.000 veröffentlichten Über-
sichtskarte, in der der geschützte Landschaftsbestandteil 
mit einer durchgehend markierten Linie umrandet ist. 
Die Karte ist Bestandteil der Verordnung und dient der 
Unterrichtung über die Lage des Gebietes im Raum.  
(5) Der geschützte Landschaftsbestandteil ist durch 
amtliche Schilder gekennzeichnet. Die Kennzeichnung 
ist jedoch nicht Voraussetzung für die Gültigkeit dieser 
Verordnung.  
 

§ 2 
Schutzzweck 

 
Zweck der Festsetzung als geschützter Landschaftsbe-
standteil ist es, 
1. das Feuchtgebiet mit einem naturnahen, nutzungs-

freien Gewässer mit stark wechselndem Wasserstand 
und einem charakteristischen Mosaik aus Pflanzen-

gesellschaften stehender Gewässer mit nieder-
schlagsabhängiger Dynamik sowie die angrenzenden 
Röhrichte, Großseggen- und Binsenriede, Kleinröh-
richte, Uferstaudenfluren und naturnahen Uferge-
hölze zu erhalten, vor nachteiligen Veränderungen 
zu schützen und dessen natürliche Entwicklung zu 
gewährleisten, 

2. das Gebiet mit den Teillebensräumen für Amphi-
bien, insbesondere als Reproduktionsgewässer, als 
umfassendes Habitatmosaik zu sichern und zu ent-
wickeln und unnötige Störungen und Beunruhigun-
gen sowie schädliche Einwirkungen abzuwehren,  

3. das Gebiet als Lebensraum für die speziell angepass-
ten und teilweise hoch schutzwürdigen Pflanzenar-
ten und -gesellschaften, Libellen und an Wasser ge-
bundene Tiere zu sichern und zu entwickeln und un-
nötige Störungen und Beunruhigungen sowie schäd-
liche Einwirkungen abzuwehren, 

4. den Austausch von Tier- und Pflanzenarten unterein-
ander zu sichern und weiterzuentwickeln, indem das 
Feuchtbiotop als Refugial- und Trittsteinbiotop mit-
einander in Verbindung stehender wertvoller Le-
bensräume erhalten und die weitere Vernetzung ge-
stärkt wird (Biotopverbund), 

5. das Gebiet zur Belebung des Landschaftsbildes im 
Agrarraum zwischen Closewitz und Krippendorf zu 
erhalten. 

 
§ 3 

Verbote 
 
(1) Nach § 17 Abs. 3 ThürNatG sind alle Handlungen 
verboten, die zu einer Beseitigung, Zerstörung, Beschä-
digung oder Veränderung des geschützten Landschafts-
bestandteils führen können.  
Es ist deshalb insbesondere verboten: 
1. bauliche Anlagen im Sinne der Thüringer Bauord-

nung in der Fassung vom 3. Juni 1994 (GVBl. S. 
553), in der Fassung der Neubekanntmachung vom 
16. März 2004 (GVB. S. 349), zu errichten, zu be-
seitigen oder ihre Nutzung wesentlich zu ändern, 
auch wenn diese sonst keiner öffentlich-rechtlichen 
Erlaubnis bedürfen, 

2. Bodenbestandteile abzubauen, Aufschüttungen, Ab-
lagerungen, Grabungen, Sprengungen oder Bohrun-
gen vorzunehmen oder die Bodengestalt in sonstiger 
Weise zu verändern, 

3. Straßen, Wege, Pfade, Steige und Plätze neu zu 
bauen, oder bestehende auszubauen, instand zu set-
zen, instand zu halten, zu erneuern oder wiederher-
zustellen, 

4. Leitungen zu errichten oder zu verlegen, 
5. Wasser aus oberirdischen Gewässern oder Feuchtge-

bieten zu entnehmen oder abzuleiten, in diese ein-
zuleiten sowie den Wasserstand in sonstiger Weise 
zu ändern, 

6. Grundwasser zu entnehmen, zutagezufördern, zuta-
gezuleiten und abzuleiten oder den Grundwasser-
stand in sonstige Weise zu verändern, 

7. ständig oder zeitweise wasserführende Gewässer 
oder Feuchtgebiete einschließlich deren Ufer sowie 
deren Zu- und Abläufe neu zu schaffen, zu beseiti-
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gen oder in anderer Weise in ihrer Struktur zu ver-
ändern, 

8. Abwasser oder mit zusätzlichen Nährstoffen belaste-
tes Wasser in das Gebiet einzuleiten, 

9. die Lebensbereiche der Tiere und Pflanzen zu stören 
oder nachteilig zu verändern oder durch chemische 
oder mechanische Maßnahmen zu beeinflussen, 

10. wild lebenden Tieren nachzustellen, sie zu fangen, 
aufzunehmen, zu verletzen, zu töten oder ihre Ent-
wicklungsformen, Brut- oder Wohnstätten oder Ge-
lege der Natur zu entnehmen oder zu beschädigen, 

11. Pflanzen oder Pflanzenbestandteile zu entnehmen 
oder zu beschädigen, 

12. Pflanzen oder Pflanzenbestandteile einzubringen 
oder Tiere auszusetzen, 

13. Totholz, Höhlenbäume und Horstbäume zu fällen, 
aufzuarbeiten, zu entnehmen oder in sonstiger Weise 
zu beeinträchtigen, 

14. zu düngen, Klärschlämme, Gülle oder Jauche auszu-
bringen und Pflanzenschutzmittel und Insektizide 
anzuwenden, Freigärhaufen und Silagen anzulegen, 

15. Flächen umzubrechen oder Dränmaßnahmen durch-
zuführen, 

16. Sachen im Gelände zu lagern und Abfälle wegzu-
werfen, abzulagern oder das Gebiet in anderer Weise 
zu verunreinigen, 

17. Inschriften, Plakate, Bild- oder Schrifttafeln anzu-
bringen. 

(2) Ferner ist verboten: 
1. das Gebiet zu betreten oder mit Fahrzeugen und 

Fahrrädern aller Art zu befahren oder diese dort ab-
zustellen, 

2. zu zelten, zu lagern, Feuer zu entfachen, zu baden, 
zu angeln, zu reiten, Wasserfahrzeuge aller Art ein-
zusetzen oder zu benutzen,  

3. Hunde frei laufen zu lassen, 
4. zu lärmen und Tonübertragungs- oder Tonwiederga-

begeräte zu benutzen,  
5. frei lebende Tiere zu stören oder zu beunruhigen, 

insbesondere durch Aufsuchen, Ton-, Lichtbildauf-
nahmen oder ähnliche Handlungen an ihren Nist-, 
Brut-, Wohn- und Zufluchtstätten.  

 
§ 4 

Ausnahmen 
 
(1) Ausgenommen von den Verboten nach § 3 dieser 
Verordnung sind: 
1. das Betreten und Befahren des geschützten Land-

schaftsbestandteils durch Nutzungsberechtigte im 
Rahmen der durch diese Verordnung zugelassenen 
Nutzungen sowie durch Grundeigentümer zur Wahr-
nehmung berechtigter Interessen, 

2. die ordnungsgemäße Ansitzjagd auf Haarwild sowie 
in den Monaten September bis Januar monatlich je 
eine Ansitz-Drückjagd auf Haarwild mit der Ein-
schränkung, dass keine Kirrung im Schutzgebiet er-
folgen darf, Maßnahmen gegen Wilderei und Maß-
nahmen im Zusammenhang mit verunfalltem und 
krankgeschossenen Wild; alle übrigen Formen der 
Jagd sowie weitere Maßnahmen des Jagdschutzes 
bedürfen des Einvernehmens mit der unteren Natur-
schutzbehörde, 

3. die Errichtung, Änderung oder Standortveränderung 
von jagdlichen Einrichtungen und das Freihalten von 
Sichtschneisen von diesen Einrichtungen im Einver-
nehmen mit oder mit Zustimmung der unteren Na-
turschutzbehörde, 

4. die Nachsuche für krankes oder verunfalltes Wild 
mit jagdlich geführten, frei laufenden Hunden,  

5. das Aufstellen oder Anbringen von Zeichen oder 
Schildern, wenn die Maßnahme gemäß § 24 Abs. 1 
Satz 1 ThürNatG durch die untere Naturschutzbe-
hörde, auf deren Veranlassung oder mit deren Er-
mächtigung erfolgt; das Aufstellen oder Anbringen 
von sonstigen Zeichen oder Schildern, die auf den 
Schutz oder die Bedeutung des Gebietes hinweisen 
im Einvernehmen mit oder mit Zustimmung der un-
teren Naturschutzbehörde, 

6. Erkundungs-, Überwachungs-, Schutz-, Pflege-, 
Entwicklungs- sowie Forschungs- und Wiederher-
stellungsmaßnahmen im Einvernehmen mit der unte-
ren Naturschutzbehörde, 

7. die Wahrnehmung gesetzlich bestimmter Aufsichts- 
und Überwachungsaufgaben durch Behördenbe-
dienstete oder von ihnen beauftragte Personen. 

(2) Das Einvernehmen ist herzustellen beziehungsweise 
die Zustimmung ist zu erteilen, wenn das Vorhaben mit 
dem Schutzzweck der Verordnung (§ 2) zu vereinbaren 
ist oder diese Vereinbarkeit durch die Anordnung von 
Nebenbestimmungen hergestellt werden kann.  
 

§ 5 
Befreiung 

 
(1) Von den Verboten des § 3 kann gemäß § 36a 
ThürNatG auf Antrag Befreiung erteilt werden, wenn 
1.  die Durchführung der Vorschrift im Einzelfall 

a) zu einer nicht beabsichtigten Härte führen würde 
und die Abweichung mit den Belangen des Na-
turschutzes und der Landschaftspflege zu verein-
baren ist oder 

b) zu einer nicht gewollten Beeinträchtigung von 
Natur und Landschaft führen würde oder 

2.  überwiegende Gründe des Gemeinwohls die Befrei-
ung erfordern. 

(2) Über den Antrag entscheidet die obere Naturschutz-
behörde. Die Befreiung kann mit Nebenbestimmungen 
versehen werden.  
 

§ 6 
Ordnungswidrigkeiten 

 
(1) Ordnungswidrig im Sinne des § 54 Abs. 1 Nr. 1 
ThürNatG handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig ei-
nem Verbot des § 3 zuwiderhandelt. 
(2) Ordnungswidrig im Sinne von § 54 Abs. 1 Nr. 6 
ThürNatG handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig eine 
vollziehbare Nebenbestimmung in Form einer Auflage 
zu einer Gestattung nach § 4 oder einer Befreiung  nach 
§ 5 überhaupt nicht, nicht vollständig, nicht rechtzeitig 
oder nicht ordnungsgemäß erfüllt. 
(3) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße 
bis zu fünfzigtausend Euro geahndet werden. 
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§ 7 
In-Kraft-Treten 

 
Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Bekanntma-
chung in Kraft. 
 

Jena, 06.10.2004 
Stadt Jena 
DER OBERBÜRGERMEISTER 
 
Dr. habil. P. Röhlinger 
(Oberbürgermeister) 
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Verordnung über den geschützten Land-
schaftsbestandteil „Isserstedter Tümpel“ 
vom 06.10.2004 
 
Aufgrund der §§ 17, 19 Abs. 3, 20 Abs. 1, 36 Abs. 4 des 
Gesetzes über Naturschutz und Landschaftspflege (Thü-
ringer Naturschutzgesetz – ThürNatG) in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 29. April 1999 (GVBl. S. 
298), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 
15. Juli 2003 (GVBl. S. 393) sowie aufgrund §§ 28 Abs. 
1, 29 Abs. 2 Nr. 2 der Thüringer Gemeinde- und Land-
kreisverordnung (Thüringer Kommunalordnung – 
ThürKO) vom 16. August 1993 (GVBl. S. 501), in der 
Fassung der Neubekanntmachung vom 28. Januar 2003 
(GVBl. S. 41), verordnet der Oberbürgermeister der 
Stadt Jena als untere Naturschutzbehörde: 
 

§ 1 
Schutzgegenstand, Schutzgebietsgrenze 

 
(1) Das zum Ortsteil Isserstedt gehörende zeitweise 
Wasser führende Standgewässer einschließlich des Ge-
hölzsaumes wird unter der Bezeichnung „Isserstedter 
Tümpel“ in der in den Absätzen 2 und 3 näher beschrie-
benen Grenze als geschützter Landschaftsbestandteil 
geschützt. 
(2) Der geschützte Landschaftsbestandteil hat eine 
Größe von 1,62 Hektar. Er umfasst eine Teilfläche des 
in der Gemarkung Isserstedt, Flur 4, gelegenen Flurstü-
ckes 505/1. 
(3) Die Grenze des geschützten Landschaftsbestandteils 
ergibt sich ausschließlich aus der Schutzgebietskarte, 
die aus dem Kartenblatt 01 im Maßstab 1: 2.000 besteht. 
Der Geltungsbereich ist mit einer durchgehend mar-
kierten Linie umrandet. Maßgeblich für den Grenzver-
lauf ist die Innenkante des Begrenzungsstrichs. Die 
Karte wird bei der Stadtverwaltung Jena, untere Natur-
schutzbehörde, Leutragraben 1, niedergelegt, archivmä-
ßig verwahrt und kann während der Dienststunden von 
jedermann eingesehen werden.  
(4) Die örtliche Lage des geschützten Landschaftsbe-
standteils ergibt sich aus der als Anlage zu dieser Ver-
ordnung im Maßstab 1:10.000 veröffentlichten Über-
sichtskarte, in der der geschützte Landschaftsbestandteil 
mit einer durchgehend markierten Linie umrandet ist. 
Die Karte ist Bestandteil der Verordnung und dient der 
Unterrichtung über die Lage des Gebietes im Raum.  
(5) Der geschützte Landschaftsbestandteil ist durch 
amtliche Schilder gekennzeichnet. Die Kennzeichnung 
ist jedoch nicht Voraussetzung für die Gültigkeit dieser 
Verordnung.    
 

§ 2 
Schutzzweck 

 
Zweck der Festsetzung als geschützter Landschaftsbe-
standteil ist es, 
1. das Feuchtgebiet mit einem periodisch Wasser füh-

renden Flachgewässer mit stark wechselndem Was-
serstand und einem charakteristischen Mosaik aus 
Pflanzengesellschaften stehender Gewässer mit nie-
derschlagsabhängiger Dynamik wie die angrenzen-
den Feuchtwiesen, Röhrichte sowie Gebüsche zu er-
halten, vor nachteiligen Veränderungen zu schützen 

und dessen natürliche Entwicklung zu gewährleis-
ten, 

2. das Gebiet  mit den Teillebensräumen für Amphi-
bien, insbesondere als Reproduktionsgewässer, als 
umfassendes Habitatmosaik zu sichern und zu ent-
wickeln und unnötige Störungen und Beunruhigun-
gen sowie schädliche Einwirkungen abzuwehren, 

3. das Gebiet als Lebensraum für die speziell angepass-
ten und teilweise hoch schutzwürdigen Libellen- und 
Heuschreckenarten, an Wasser gebundene Tiere und 
Pilzarten zu sichern und zu entwickeln und unnötige 
Störungen und Beunruhigungen sowie schädliche 
Einwirkungen abzuwehren,  

4. das Feuchtbiotop mit Verlandungszone und Weiden-
gebüsch als Lebensraum, Rastplatz für den Vogel-
zug, Brutstätte und Nahrungsgebiet für die teilweise 
hoch schutzwürdigen Vogelarten vorwiegend der 
Gewässer und Feuchtbiotope zu erhalten und unnö-
tige Störungen und Beunruhigungen sowie schädli-
che Einwirkungen abzuwehren, 

5. den Austausch der Tier- und Pflanzenarten unterein-
ander zu sichern und weiterzuentwickeln, indem das 
Feuchtbiotop als Refugial- und Trittsteinbiotop mit-
einander in Verbindung stehender wertvoller Le-
bensräume erhalten und die weitere Vernetzung ge-
stärkt wird (Biotopverbund), 

6. das Gebiet zur Belebung des Landschaftsbildes im 
Agrarraum zwischen Isserstedt und Großschwab-
hausen, der durch großflächige Nutzungsstrukturen 
geprägt ist, zu erhalten. 

 
§ 3 

Verbote 
 
(1) Nach § 17 Abs. 3 ThürNatG sind alle Handlungen 
verboten, die zu einer Beseitigung,  Zerstörung, Beschä-
digung oder Veränderung des geschützten Land-
schaftsbestandteils führen können. 
Es ist deshalb insbesondere verboten: 
1. bauliche Anlagen im Sinne der Thüringer Bauord-

nung vom 3. Juni 1994 (GVBl. S. 553), in der Fas-
sung der Neubekanntmachung vom 16. März 2004 
(GVBl. S. 349), zu errichten, zu beseitigen oder ihre 
Nutzung wesentlich zu ändern, auch wenn diese 
sonst keiner öffentlich-rechtlichen Erlaubnis bedür-
fen,  

2. Bodenbestandteile abzubauen, Aufschüttungen, Ab-
lagerungen, Grabungen, Sprengungen oder Boh-
rungen vorzunehmen oder die Bodengestalt in sons-
tiger Weise zu verändern, 

3. Straßen, Wege, Pfade, Steige und Plätze neu zu 
bauen, 

4. Leitungen zu errichten oder zu verlegen, 
5. Wasser aus oberirdischen Gewässern oder Feuchtge-

bieten zu entnehmen oder abzuleiten, in diese ein-
zuleiten sowie den Wasserstand in sonstiger Weise 
zu ändern,  

6. Grundwasser zu entnehmen, zutagezufördern, zuta-
gezuleiten und abzuleiten oder den Grundwasser-
stand in sonstiger Weise zu verändern, 

7. ständig oder zeitweise wasserführende Gewässer 
oder Feuchtgebiete einschließlich deren Ufer sowie 
deren Zu- und Abläufe neu zu schaffen, zu beseiti-
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gen oder in anderer Weise in ihrer Struktur zu ver-
ändern,  

8. Abwasser oder mit zusätzlichen Nährstoffen belaste-
tes Wasser in das Gebiet einzuleiten, 

9. die Lebensbereiche der Tiere und Pflanzen zu stören 
oder nachteilig zu verändern oder durch chemische 
oder mechanische Maßnahmen zu beeinflussen, 

10. wild lebenden Tieren nachzustellen, sie zu fangen, 
aufzunehmen, zu verletzen, zu töten oder ihre Ent-
wicklungsformen, Brut- oder Wohnstätten oder Ge-
lege der Natur zu entnehmen oder zu beschädigen, 

11. Pflanzen oder Pflanzenbestandteile zu entnehmen 
oder zu beschädigen, 

12. Pflanzen oder Pflanzenbestandteile einzubringen 
oder Tiere auszusetzen, 

13. Totholz, Höhlenbäume und Horstbäume zu fällen, 
aufzuarbeiten, zu entnehmen oder in sonstiger Weise 
zu beeinträchtigen, 

14. zu düngen, Klärschlämme, Gülle oder Jauche auszu-
bringen und Pflanzenschutzmittel und Insektizide 
anzuwenden, Freigärhaufen und Silagen anzulegen, 

15. Flächen umzubrechen oder Dränmaßnahmen durch-
zuführen, 

16. Sachen im Gelände zu lagern und Abfälle wegzu-
werfen, abzulagern oder das Gebiet in anderer Weise 
zu verunreinigen, 

17. Inschriften, Plakate, Bild- oder Schrifttafeln anzu-
bringen. 

(2) Ferner ist es verboten:  
1. das Gebiet zu betreten oder mit Fahrzeugen und 

Fahrrädern aller Art zu befahren oder diese dort ab-
zustellen,  

2. zu zelten, zu lagern, zu baden, zu angeln, Wasser-
fahrzeuge aller Art einzusetzen oder zu benutzen, 

3. Hunde frei laufen zu lassen,  
4. zu lärmen und Tonübertragungs- oder Tonwiederga-

begeräte zu benutzen, 
5. frei lebende Tiere zu stören oder zu beunruhigen, 

insbesondere durch Aufsuchen, Ton-, Lichtbildauf-
nahmen oder ähnliche Handlungen an ihren Nist-, 
Brut-, Wohn- und Zufluchtsstätten.  

 
§ 4 

Ausnahmen 
 
(1) Ausgenommen von den Verboten nach § 3 dieser 
Verordnung sind: 
1. das Betreten und Befahren des geschützten Land-

schaftsbestandteils durch Nutzungsberechtigte im 
Rahmen der durch diese Verordnung zugelassenen 
Nutzungen sowie durch Grundeigentümer zur 
Wahrnehmung berechtigter Interessen, 

2. die ordnungsgemäße Ansitzjagd auf Haarwild sowie 
in den Monaten September bis Januar monatlich je 
eine Ansitz-Drückjagd auf Haarwild mit der Ein-
schränkung, dass keine Kirrung im Schutzgebiet er-
folgen darf, Maßnahmen gegen Wilderei und Maß-
nahmen im Zusammenhang mit verunfalltem und 
krankgeschossenem Wild; alle übrigen Formen der 
Jagd sowie weitere Maßnahmen des Jagdschutzes 
bedürfen des Einvernehmens mit der unteren Natur-
schutzbehörde, 

3. die Errichtung, Änderung oder Standortänderung 
von jagdlichen Einrichtungen und das Freihalten von 

Sichtschneisen von diesen Einrichtungen im Einver-
nehmen mit oder mit Zustimmung der unteren Na-
turschutzbehörde,  

4. die Nachsuche für krankes oder verunfalltes Wild 
mit jagdlich geführten, frei laufenden Hunden, 

5. das Aufstellen oder Anbringen von Zeichen oder 
Schildern, wenn die Maßnahme gemäß § 24 Abs. 1 
Satz 1 ThürNatG durch die untere Naturschutzbe-
hörde, auf deren Veranlassung oder mit deren Er-
mächtigung erfolgt; das Aufstellen oder Anbringen 
von sonstigen Zeichen oder Schildern, die auf den 
Schutz oder die Bedeutung des Gebietes hinweisen 
im Einvernehmen mit oder mit Zustimmung der un-
teren Naturschutzbehörde, 

6. Erkundungs-, Überwachungs-, Schutz-, Pflege-, 
Entwicklungs- sowie Forschungs- und Wiederher-
stellungsmaßnahmen im Einvernehmen mit der unte-
ren Naturschutzbehörde, 

7. die Wahrnehmung gesetzlich bestimmter Aufsichts- 
und Überwachungsaufgaben durch Behördenbe-
dienstete oder von ihnen beauftragte Personen. 

(2) Das Einvernehmen ist herzustellen beziehungsweise 
die Zustimmung ist zu erteilen, wenn das Vorhaben mit 
dem Schutzzweck der Verordnung (§ 2) zu vereinbaren 
ist oder diese Vereinbarkeit durch die Anordnung von 
Nebenbestimmungen hergestellt werden kann. 
 

§ 5 
Befreiung 

 
(1) Von den Verboten des § 3 kann gemäß § 36a 
ThürNatG auf Antrag Befreiung erteilt werden, wenn 
1.  die Durchführung der Vorschrift im Einzelfall  

a) zu einer nicht beabsichtigten Härte führen würde 
und die Abweichung mit den Belangen des Natur-
schutzes und der Landschaftspflege zu vereinbaren 
ist oder 
b) zu einer nicht gewollten Beeinträchtigung von 
Natur und Landschaft führen würde oder 

2.  überwiegende Gründe des Gemeinwohls die Befrei-
ung erfordern. 

(2) Über den Antrag entscheidet die obere Naturschutz-
behörde. Die Befreiung kann mit Nebenbestimmungen 
versehen werden. 
 

§ 6 
Ordnungswidrigkeiten 

 
(1) Ordnungswidrig im Sinne von § 54 Abs. 1 Nr. 1 
ThürNatG handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig ei-
nem Verbot des § 3 zuwiderhandelt. 
(2) Ordnungswidrig im Sinne von § 54 Abs. 1 Nr. 6 
ThürNatG handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig eine 
vollziehbare Nebenbestimmung in Form einer Auflage 
zu einer Gestattung nach § 4 oder einer Befreiung  nach 
§ 5 überhaupt nicht, nicht vollständig, nicht rechtzeitig 
oder nicht ordnungsgemäß erfüllt. 
(3) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße 
bis zu fünfzigtausend Euro geahndet werden. 
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§ 7 
In-Kraft-Treten 

 
Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Bekanntma-
chung in Kraft. 
 

Jena, 06.10.2004 
Stadt Jena 
DER OBERBÜRGERMEISTER 
 
Dr. habil. P. Röhlinger 
(Oberbürgermeister) 
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Öffentliche Bekanntmachung 

Ausschusssitzungen 
 
Die Sitzung des Stadtentwicklungsausschusses am 04.11.2004 
entfällt. 
 
Der Ausschussvorsitzende 
 
 
Am 02.11.2004, 17.00 Uhr findet im Plenarsaal des Rathauses, die 
konstituierende Sitzung des Sozialausschusses statt. 
 
Tagesordnung: 
- Konstituierung und Beschlussfassung zur Tagesordnung 
- Wahl der/s Vorsitzenden 
- Wahl der/s stellvertr. Vorsitzenden 
- Beschlussvorlage „Änderung Organisation und Betreibung Haus 

Ricarda Huch, Löbdergraben 7“ 
- Beschluss über Vergabe von Restmitteln aus der Sportförderung 
- Sozialpass Jena - mögliche Perspektiven ab 2005 
- Berichtsvorlage zur Maßnahme Freiwill. Soziales Trainingsjahr 
- Sonstiges 
 
gez. Dr. Schröter 
Dezernent 

 
 
 

Katasteramt Pößneck 
Dienststelle jena 

 
Bekanntmachung über die Anmeldung von 
Rechten  
 
Über das Grundstück, eingetragen im Grundbuch von Lobeda, Blatt 
659 
lfd. Nr. d.  
Bestands-
verzeichn.  3 

Germarkung 
Lobeda 

Flur  
2 

Flurstk. 
115/3 

Lage 
An der 
Riese 

Fläche 
in m² 
      1 

Êigentümer Sabine Fricke 
liegt dem Katasteramt Pößneck, Dienststelle Jena, ein Antrag der 
Stadtverwaltung Jena auf Erteilung eines Unschädlichkeitszeugnisses 
vor. Durch das Unschädlichkeitszeugnis wird festgestellt, dass die 
beantragte Rechtsänderung für die Berechtigten unschädlich ist. Es 
ersetzt die Bewilligung nach § 19 Grundbuchordnung und wird nur 
erteilt, wenn Nachteile für die Berechtigten nicht zu erwarten sind. 
Nach § 8 Abs. 1 Thür. Gesetz über Unschädlichkeitszeugnisse (Thür-
GUZ) vom 03.01.1994 (GVBl. S. 10) sollen die Berechtigten gehört 
werden, soweit dies ohne erhebliche Verzögerung und ohne unver-
hältnismäßige Kosten geschehen kann. Es wird hiermit aufgefordert, 
Rechte, die aus dem Grundbuch nicht ersichtlich sind, aber zur Betei-
ligung berechtigen, bis zum 29.11.2004 beim Katasteramt Pößneck, 
Dienststelle Jena, anzumelden. 
 
Jena, den 21. Oktober 2004 
gez. i.A. Scheelen/Obervermessungsrat (Siegel) 
 
 
 

Katasteramt Pößneck 
Dienststelle Jena 

Bekanntmachung über die Anmeldung von 
Rechten  
 
Über das Grundstück, eingetragen im Grundbuch von Lobeda, Blatt 
772 
lfd. Nr. d.  
Bestands-
verzeichn. 
17 

Germarkung 
Lobeda 

Flur  
3 

Flurstk. 
161/2 

Lage 
An der  
L 1077 

Fläche 
in m² 
   496 

Êigentümer Wilfried Opitz, Traugott-Volker Reichstein 
 

liegt dem Katasteramt Pößneck, Dienststelle Jena, ein Antrag des 
Herrn Wilfried Opitz auf Erteilung eines Unschädlichkeitszeugnisses 
vor. Durch das Unschädlichkeitszeugnis wird festgestellt, dass die 
beantragte Rechtsänderung für die Berechtigten unschädlich ist. Es 
ersetzt die Bewilligung nach § 19 Grundbuchordnung und wird nur 
erteilt, wenn Nachteile für die Berechtigten nicht zu erwarten sind. 
Nach § 8 Abs. 1 Thür. Gesetz über Unschädlichkeitszeugnisse (Thür-
GUZ) vom 03.01.1994 (GVBl. S. 10) sollen die Berechtigten gehört 
werden, soweit dies ohne erhebliche Verzögerung und ohne unver-
hältnismäßige Kosten geschehen kann. Es wird hiermit aufgefordert, 
Rechte, die aus dem Grundbuch nicht ersichtlich sind, aber zur Betei-
ligung berechtigen, bis zum 29.11.2004 beim Katasteramt Pößneck, 
Dienststelle Jena, anzumelden. 
 
Jena, den 21. Oktober 2004 
gez. i.A. Scheelen/Obervermessungsrat (Siegel) 
 
 
 
 

Öffentliche Ausschreibungen 
 

 

 
Öffentliche 

Ausschreibung 
 
Auftraggeber:      
Kommunale Immobilien Jena (KIJ), Leutragraben 1, PF 100338, 
07703 Jena (Intershop-Tower, 5. OG, Zi. S03) ,  Tel. 03641/497006; 
Fax 03641/497005 
 
Vorhaben:  
Jenaplanschule, Tatzendpromenade 9, 
Jena: Unterhalt-, Glas und Grundreinigung 
 
KIJ schreibt folgende Leistungen aus: 
 
Leistung  Entgelt / 

Versand  
Ausführungs-
frist 

Eröffnungs-
termin 
18.11.2004 

Unterhalt-, Glas und 
Grundreinigung 

5,00 € / 
1,44 € 

Januar 2005 10.00 Uhr 

 
Für die Ausschreibungsunterlagen wird das o.g. Entgelt erhoben, das 
vor Abholung der Unterlagen auf das Konto des Auftraggebers bei der 
Sparkasse Jena, Konto-Nr. 33030, BLZ 83053030, Cod. ZG 
6661.1602.03 mit dem Vermerk "Jenaplanschule - Reinigung"  
einzuzahlen ist. Das eingezahlte Entgelt wird nicht erstattet. 
Die Ausschreibungsunterlagen sind nur gegen den Nachweis über die 
Einzahlung beim Auftraggeber ab 25.10.2004 von 9.00 - 12.00 Uhr 
erhältlich und einen Tag vor Abholung anzumelden. Der Versand der 
Unterlagen erfolgt nur bis zum 4. Werktag vor dem Eröffnungstermin. 
Anforderungen zur Zusendung über den Postweg werden nach dieser 
Frist nicht mehr bearbeitet. Die Angebote sind bis zum 
Eröffnungstermin beim Auftraggeber einzureichen.   
Zuschlags- und Bindefrist: 17.12.2004. 
 
Vergabeprüfstelle:  Thür. Landesverwaltungsamt, Weimarplatz 4, 

99423 Weimar 
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